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"':'uf die ll.nfrage der ... ';.bgeorclneto11 -;·ilhelmino M 0 i k und Gema sc 811 

vom 16.S(:;ptenib~r 1959, b8trcnfend Kral1kcnpflegogesetz, ist folgendo i.nt­

wort des Bundosministers für soziale VJl'waltung Pro k s c h oing,:üangt; 

Das Bundesministerium für soz ial G Verwal tung hat? laie in der .L111frage 

zutreffend erwähnt Ylird, bereits im H01~bst 1955 clen Enh~lUrf eines Bundos­

gesetzes ,betreffend die Kran..lcenpflegefachcliensto, dio medizinisch-toch­

nischen Dienste uncl die Sani tätshilfscl:i. Jl1ste, im IvIinistorrat eingebracht, 

dor dann als Rogierungsvorlage unter Zl. 621 der Beilagen zu den Stcmo­

graphischen Protokollen d8s Nationalratc)s VII. G8setzgebungsperioclo den 

gesetzgebenden Körperschaften zugeloitet ·worden ist. Zu einer parlamenta­

risch811 Behandlung der Regi eru11gsvorlage ist 3S infolge der vorzeitigem 

Boendigung der VII. Gesetzgebungsperio cl<::l nicht mehr gekommenQ 

Nach Zusammentritt des neugevlähl.t'Jl1. Nationalrates im Jahre 1956 sah 

ich mich nicht in der Lage), diesen Ent"\7urf in unveränderter Fonl neue::::'lich 

einzulJringen, cla in der ZYJischenzei t vOl~s.chied8ne woi tere T!ünsche einzülner 

Sparten der Sanitätsberufe um Berücksichtigung in der in l....ussicht gO!lommenen 

Neuregdung an mein Ministerium herangetragen worden sind und aussorcleLl die 

.Träger der Krankenanstalten, an denen sich l~usbildungsstätten für das Sani­

tätspersonal befinden, unt er Hinweis auf ihre b odrängte finanzi elle Si tua­

tion die Forderung erhoben haben, in den Gesetzentwurf Besti~~ungen über 

die GOYlährung von Bundes zuschüssen an di e Krankenpflegeschulen aufzunehmen. 

In lillbetracht dieser b erechtigtO:'.l ':iünsche habe ich den l....uftrag ge­

geben, unter Beiziehung der Sozialrefer0nten der Bundes länder sovlio der 

Interessenvertreter der Sanitätsberufe einen neuon Gesetzentvrurf auszu-

arb!Jiten. Nach eingehenden Beratungen mi t den genannten Porsönlichkei ten 

"Vvurde dieser Gesetzent·wurf im März 195 G sOVlei t fertiggest ell t, dass er an 

die Zentralstellen des Buncles, die I3UllClesländer, die gesetzlichen Inter­

essonvertretungen und die sonstigen an der Materie interessierten Stellen 

zur Bogutachtung ausgesendet werden kann. to. J)a der Entvil.lrf iEsbesond2re 

Angolegenhei ton der Fachausbildung des Sanitätspersonals zum I:1h8,l"[; hat ~ 

hatte ich im Sinne des § 16 eles Reichssanitätsgesetzes, :-"i.GBL Nr s 68/1870, 

auch dem Oberston Sanitätsrat Gologenhoi t zur St ellungnahme zu gab on .. 

nie zur Stellungnahme eingdräumton Fristen musst8n auf Verlango-n cin5.g8r mit 
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der Begutachtung befasster Stellen v-dedorholt verE,ngert YJorden? sodass 

das Begutachtungsverfahron nach Einlan':;'2n der letzten Stellungnahme, es 

Vlar dies das Gutachten des Obersten Sal1itätsrEltes, erst im Februar 1959 

abgoschlossen werden konntG .. 

Dia Sichtung der zum Entwurf dos ncu"m Kral'LJ,:onpflegegosetzes abgc:gebonen 

Stellungnahme ergab oine derartige Div.:::c(SO.nz der Anschauungen der einzelnem 

st ollen und Körperschaften, dass an ~;ilF' SchlussroG.igierung des Entwurfes 

und. an dessen Vorlage an don Ministerra'c leider nicht gedacht werden. konnto. 

Es musste vielmehr versucht ~erden, im ~ega von interministeriellen Bespre­

chungon eine Jinnäherung der Yloi t aus"inandergohenden Auffassungen hcrboi­

zL:führon. Dies ist trot z grösster .Lns-:;~~'ongung soi tons meiJes Bundesministe­

riums bisher nicht gelungen. Insbesonclcro in der Frage der Mitv7irkullg dor 

gesetzlichen Intoressenvertrctungen dor DiEmstnehrner in den im Gaset z:Jnt­

vlUrf vorgesohenen Kommissionon sovJio in der Frage dos Charakters dGr ,Aus­

bilcLung konnte mit den Buncl.csministerLm für Unterricht und für Hanclol 

und 'Jiederaufbau keine Üb ereinst immung erziel t ~orden. Des gl eich",n yvar es 

nicht möglich, über die Frage, in vJolchGr Höhe an die Träger der .Ausbil­

dungsstättonBundeszuschüsse zu lGist . .:l1 sGin wc;rdon, mit dem Bundosministo­

rium für Finanzon zu einem EinvcrnGhmen zu kommen .. 

.Lus dieson Gründen war ich ,ausserstande 9 den Gesotzentwurf noch in 

der VIII,GosetzgebungsperiodG clon gesotzg8bondel1 Körperschaften vor:;:;ulGgen. 

Ich hoffe ab er zuversichtlich, eta' ."; die Verhandlung<:m mit don vcirge­

nannten Zentralstellen clGS Bundes 9 vJUlche mi t grösster Intensität fortge­

setzt w8rden~ in absohbarer Zoi t zu oinom befriedigendcn .Abschluss ge­

bracht 'W8rden können und ich d8ffi Ministerrat oinen Gesetzenti7ctrf unter­

breiton kann, der den Belangen des Sanitätspersonals auch voll und ganz 

Reclmung trägt. 

-.-.-.-.-
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